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Lieber Gast / lieber Kunde! 

Sich bei uns rundum Wohlfühlen ist unser oberstes Gebot als Gastgeber aus Leidenschaft.            
Wir werden uns alle Mühe geben, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Dazu gehört auch, dass Sie genau wissen, welche Leistungen wir erbringen, wofür 
wir einstehen und welche Verbindlichkeiten Sie uns gegenüber haben. Beachten Sie daher die 
folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, die das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und 
uns regeln und die Sie mit Ihrer Buchung von bis zu 10 Zimmern, anerkennen. 

1. Abschluss des Vertrages, Verjährung 

1. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Der Vertrag kommt durch die Annahme des 
Antrags des Kunden durch das Hotel zustande. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung in 
Textform zu bestätigen.  
Für den Fall der Buchung über die hoteleigene Homepage www.parkhotel-weiskirchen.de 
kommt der Vertrag nach Bestätigung der AGB sowie „Buchung prüfen“ durch Anklicken des 
Buttons: „Ihr Angebot jetzt für xxx EUR buchen“ zustande. 

2. Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht bei Schadensersatzansprüchen und bei sonstigen 
Ansprüchen, sofern letztere auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Hotels beruhen. 

Bei Gruppen- Reiseveranstalter- und Tagungsbuchungen liegen gesonderte 
Stornierungsbedingungen zugrunde.  

2. An- und Abreise 

1. Ohne anders lautende schriftliche Abmachung ist der Zimmerbezug nicht vor 14:00 Uhr des 
Anreisetages möglich und hat die Zimmerrückgabe bis 11:00 Uhr des Abreisetages zu erfolgen. 
Der Gast wird gebeten, bei einer vorgesehenen Abreise nach 11:00 Uhr dem Empfang dies 
spätestens bis 22:00 Uhr am Vortag der Abreise mitzuteilen. 

3. Leistungen, Preise und Zahlungen 

 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die 
vereinbarten Leistungen zu erbringen. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die 
Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit dieses nicht ausdrücklich vereinbart wurde.  
2. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch 
genommenen weiteren Leistungen, die vereinbarten bzw. geltenden Preise des Hotels zu 
zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden direkt oder über das Hotel beauftragte Leistungen, die 
durch Dritte erbracht und vom Hotel verauslagt werden.  
3. Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses geltenden Steuern und lokalen Abgaben. Nicht enthalten sind lokale 
Abgaben, die nach dem jeweiligen Kommunalrecht durch den Gast selbst geschuldet sind, wie 
zum Beispiel Kurtaxe. Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer oder der Neueinführung, 
Änderung oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den Leistungsgegenstand nach 
Vertragsschluss werden die Preise entsprechend angepasst. Bei Verträgen mit Verbrauchern 
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gilt dieses nur, wenn der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier 
Monate überschreitet.  
4. Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewünschten nachträglichen 
Verringerung der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der 
Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig machen, dass sich der Preis für die Zimmer 
und/oder für die sonstigen Leistungen des Hotels erhöht.  
5. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind binnen zehn Tagen ab Zugang der 
Rechnung ohne Abzug zahlbar. Das Hotel kann die unverzügliche Zahlung fälliger Forderungen 
jederzeit vom Kunden verlangen. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen 
Regelungen. Dem Hotel bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. 
6. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine angemessene Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung, zum Beispiel in Form einer Kreditkartengarantie, zu verlangen. Die 
Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag in Textform vereinbart 
werden. Bei Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen für Pauschalreisen bleiben die 
gesetzlichen Bestimmungen unberührt. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die 
gesetzlichen Regelungen. 
7. In begründeten Fällen, zum Beispiel Zahlungsrückstand des Kunden oder Erweiterung des 
Vertragsumfanges, ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zu Beginn des 
Aufenthaltes eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Ziffer 3.6 
oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung bis 
zur vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen.  
8. Das Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des Aufenthaltes vom Kunden eine 
angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Ziffer 3.6 für 
bestehende und künftige Forderungen aus dem Vertrag zu verlangen, soweit eine solche nicht 
bereits gemäß vorstehender Ziffer 3.6 und/oder Ziffer 3.7 geleistet wurde.  
9. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer 
Forderung des Hotels aufrechnen oder verrechnen. 
Dem Hotel bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.  

Der Hotelier kann dem Gast eine adäquate Ersatzunterkunft zur Verfügung stellen, wenn dies 
dem Gast zumutbar ist, besonders weil die Abweichung geringfügig und sachlich gerechtfertigt 
ist. Eine sachliche Rechtfertigung ist beispielsweise dann gegeben, wenn der Raum (die 
Räume) unbenutzbar geworden sind, bereits einquartierte Gäste ihren Aufenthalt verlängern 
oder sonstige wichtige betriebliche Maßnahmen diesen Schritt bedingen. 

Für bestellte, aber nicht in Anspruch genommene Leistungen hat der Gast keinen 
Ersatzanspruch. 

4. Rücktritt des Kunden, Nichtinanspruchnahme der Leistungen 

Sämtliche Rücktritte müssen in Schriftform erfolgen. 

1. Bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen ist der Individualgast verpflichtet, 
100 % des vereinbarten Preises für die gebuchten Leistungen zu zahlen, es sei denn, mit der 
schriftlichen Stornierung erfolgt eine direkte unwiderrufbare Buchung eines Nachholtermins 
nach Rücksprache mit dem Hotel. 

2. Das Hotel ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch genommene Zimmer 
anderweitig zu vermieten, um Ausfälle zu vermeiden. 
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- Bis 15 Tage vor Anreise ist eine kostenfreie Stornierung möglich. 
- 14 bis 7 Tage vor Anreise erheben wir 40% des Buchungsbetrages 
- 6 bis 3 Tage vor Anreise 60% 
- sowie ab 2 Tage vor Anreise 80%. 

Obige Stornierungsfristen gelten, soweit keine abweichenden Vereinbarungen getroffen 
wurden. 

3. In der Bel Etage und im Reha-Vitalis gebuchte Behandlungen können bis 24 Stunden vor 
dem reservierten Termin kostenfrei storniert werden. Danach wird der volle Preis in Rechnung 
gestellt. 
 

5. Rücktritt des Hotels 

1. Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom 
Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich gebuchten 
Zimmern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels mit angemessener Fristsetzung 
auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet 

 

2. Wird eine gemäß Ziffer 3.6 und/oder Ziffer 3.7 vereinbarte oder verlangte Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen 
Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

 

3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 
außerordentlich zurückzutreten, insbesondere falls  
- Höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des 
Vertrages unmöglich machen;  

- Zimmer oder Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe oder 
Verschweigen wesentlicher Tatsachen gebucht werden; wesentlich kann dabei die Identität 
des Reiseveranstalters bzw. des Gastes, die Zahlungsfähigkeit oder der Aufenthaltszweck sein;  

- das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme der Leistung 
den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der 
Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich 
des Hotels zuzurechnen ist;  

- der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzeswidrig ist.  
4. Der berechtigte Rücktritt des Hotels begründet keinen Anspruch des Reiseveranstalters auf 
Schadensersatz.  
 
6. Haftung 

 

1. Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet es für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beziehungsweise auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten des Hotels 
beruhen. Einer Pflichtverletzung des Hotels steht die eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen gleich. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind, soweit in dieser 



Parkhotel Weiskirchen AGB 10.11.2021 

Ziffer 6 nicht anderweitig geregelt, ausgeschlossen. Sollten Störungen oder Mängel an den 
Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des 
Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare 
beizutragen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten.  
2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Das Hotel empfiehlt die Nutzung des Hotel- oder Zimmersafes. Sofern der 
Gast Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten mit einem Wert von mehr als 800 Euro oder 
sonstige Sachen mit einem Wert von mehr als 2.000 Euro einzubringen wünscht, bedarf dies 
einer gesonderten Aufbewahrungsvereinbarung mit dem Hotel.  
3. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf dem Hotelparkplatz, auch 
gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag 
zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestellter 
oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel nur nach Maßgabe der 
vorstehenden Ziffer 6.1, Sätze 1 bis 4.  
4. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt. Nachrichten, Post und 
Warensendungen für die Gäste werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel übernimmt die 
Zustellung, Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung derselben. Das 
Hotel haftet hierbei nur nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 6.1, Sätze 1 bis 4. 
 

7. Gutscheine 

1. Der Gutschein, kann nach Ablauf des Gültigkeitsdatums, nur in Höhe des für den Gutschein 
bezahlten Betrags eingelöst werden und ausdrücklich nicht nach der auf dem Gutschein 
genannten Leistung. 
2. Wertgutscheine sind ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig. Ist kein Ausstellungsdatum 
vermerkt, so gilt das Datum der Zahlung des Gutscheins. 
3. Das Hotel löst nur Originalgutscheine ein, die vollständig bezahlt sind. 
4. Eine Auszahlung des Gutscheinwerts ist ausgeschlossen. 

8. Schlussbestimmungen 

1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen 
durch den Kunden sind unwirksam. 

2. Erfüllungs- und Zahlungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand- auch für Scheck- und 
Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen Verkehr Weiskirchen, Parkhotel Weiskirchen 
GmbH, Kurparkstraße 4, 66709 Weiskirchen. Allgemeiner Gerichtsstand ist Saarbrücken. 

3. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist 
ausgeschlossen.  

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder 
nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. Das Hotel nimmt jedoch nicht an 
Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil. 


